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Message Conseil fédéral - Echange des
déclarations pays par pays

Banken

Le message concernant l’accord multilatéral qui porte sur l’échange des déclarations
pays par pays doit permettre de mettre en application un standard développé par le
G20 et l’OCDE. Ce standard minimal vise la lutte contre l’érosion de la base
d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Par conséquent, ce message, adopté
par le Conseil fédéral, a pour objectif l’accroissement de la transparence dans le
domaine fiscal, notamment pour les multinationales. Pour garantir un échange
automatique pays par pays, la Suisse doit intégrer trois éléments dans sa législation. Il
s’agit premièrement de la convention multilatérale du Conseil de l’Europe et de l’OCDE.
Cette convention a été adoptée par le Parlement en décembre 2015. Puis, dans un
deuxième temps, l’Assemblée fédérale doit approuver l’accord multilatéral entre
autorités compétentes qui porte sur l’échange des déclarations pays par pays (accord
EDPP), ainsi que la loi fédérale sur l’échange international automatique pour les
groupes d’entreprises multinationales (LEDPP). Ces deux derniers éléments sont
incorporés dans le message en question. Au final, si le Parlement valide le projet et
qu’aucun référendum n’entrave sa mise en exécution, des déclarations pays par pays
pourraient être établies dès 2018. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.11.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Lors de la session de printemps 2017, la chambre des cantons a étudié l’Accord
multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays
par pays («Country-by-Country-Reporting»). Le Conseil des Etats s’est donc penché
sur l’approbation et la mise en œuvre de la loi fédérale sur l’échange international
automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales
(LEDPP). Cette nouvelle législation, fruit du projet BEPS de l’OCDE et de discussions au
sein du G20, concerne environ 200 multinationales basées en Suisse. En filigrane de cet
accord, un objectif régit les mesures du projet: une hausse de la transparence. Ainsi,
les entreprises multinationales concernées devront, dorénavant, remplir une
déclaration «pays par pays» qui fournira les informations nécessaires afin d’éviter une
imposition uniquement dans des pays fiscalement concurrentiels. 
Dans l’ensemble, le Conseil des Etats a accepté le projet par 40 voix contre une. Ueli
Maurer, ministre des finances, a défendu le projet face aux doutes émis au sein de la
droite de l’hémicycle. En effet, certains sénateurs de droite ont parlé de dérive
bureaucratique dictée par la pression internationale. Du côté de la gauche, deux
revendications supplémentaires ont été rejetées. Tout d’abord, il s’agissait de la
volonté d’imposer la transmission d’un fichier principal et d’un fichier local, repoussée
par 28 voix contre huit, et ensuite, le souhait d’imposer au gouvernement une
coopération avec tous les Etats engagés, rejeté par 30 voix contre 13. Finalement, la
chambre des cantons a revu à la baisse le régime des sanctions induit par des
indications inexactes ou incomplètes. Il a supprimé l’amende de 100'000 francs.
Lors de la session d’été, au sein de la chambre du peuple, seul l’UDC s’est opposé à
l’accord. La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN)
a insisté sur le manque de marge de manœuvre et les répercussions négatives d’un
rejet du projet avec notamment l’épée de Damoclès de la liste noire pour les
entreprises helvétiques. Au final, les parlementaires du Conseil national ont assoupli
certaines mesures comme la définition d’un groupe et d’une société mère, ont
prolongé le délai pour s’annoncer à 90 jours et réduit les sanctions prévues. Ainsi, la
chambre du peuple a non seulement suivi sa consœur en supprimant l’amende de
100'000 pour indications inexactes ou incomplètes, mais a aussi réduit l’amende a
100'000 francs au lieu de 250'000 francs en cas de comportement intentionnel et a
fixé un plafond maximal de 50'000 francs en cas de dépôt tardif. 
Lors du vote final le 16 juin 2017, le Conseil national a validé le projet d'arrêté fédéral
par 129 voix contre 64 et trois abstentions, et la LEDPP à l'unanimité par 196 voix, alors
que le Conseil des Etats a donné son approbation à l'arrêté fédéral par 37 voix contre
cinq et une abstention, et à la LEDPP à l'unanimité par 43 voix et une abstention. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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Multilaterales Übereinkommen zur
Umsetzung steuerabkommensbezogener
Massnahmen zur Verhinderung der
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung.
Genehmigung

Direkte Steuern

Im August 2018 legte der Bundesrat dem Parlament das am 7. Juni 2017 unterzeichnete
multilaterale Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener
Massnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung zur
Genehmigung vor. Hintergrund des Übereinkommens ist der Wunsch nach Bekämpfung
der ungerechtfertigten Steuervermeidungen multinationaler Unternehmen. Im Rahmen
dieser Arbeiten durch die OECD – dem sogenannten BEPS-Projekt («Base Erosion and
Profit Shifting») – wurden Vorschläge für Anpassungen der
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) ausgearbeitet, was wiederum Arbeiten an einem
multilateralen Instrument zur effizienteren Änderung bilateraler
Doppelbesteuerungsabkommen nach sich zog. Im November 2016 legte eine Ad-Hoc-
Gruppe bestehend aus über 100 Staaten, darunter auch die Schweiz, das
entsprechende multilaterale Abkommen vor. Damit sollen insbesondere
Mindeststandards gegen Abkommensmissbrauch und für die Streitbeilegung eingeführt
werden. Diese entsprächen gemäss der Botschaft des Bundesrates bereits der Praxis
der Schweiz. Zukünftig würde deren Einhaltung zusätzlich durch vom «Forum on
Harmful Tax Practices» (FHTP) durchgeführte Peer-Reviews überprüft. Bezüglich der
übrigen Bestimmungen des Übereinkommens können Vorbehalte vorgebracht werden,
wovon die Schweiz auch Gebrauch machte. 

Im Ständerat, der die Genehmigung des Übereinkommens in der Wintersession 2018
behandelte, stiess die Vorlage auf deutlich weniger Widerstand als die erste
multilaterale Vereinbarung im Rahmen des BEPS. Kommissionssprecher Bischof (cvp,
SO) verwies nochmals auf die Vorbehalte, welche die Schweiz angebracht hatte. Als
Kern der Vorlage machte er die zukünftige Berechtigung des Bundesrates aus,
genehmigte Abkommen auf zusätzliche Staaten auszudehnen. Eine Änderung der
Vorbehalte bedürfte jedoch eines ordentlichen Staatsvertragsverfahrens, betonte er.
Auch Finanzminister Maurer lobte den Nutzen der Vorlage: Das Übereinkommen
betreffe 14 Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz, die dadurch auf den neusten
Stand gebracht würden – ohne dass jedoch neue Standards geschaffen würden. Mit 33
zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen genehmigte der Ständerat das Übereinkommen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2019 genehmigte auch der Nationalrat das multilaterale
Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Massnahmen zur
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung. Die Mehrheit der WAK-
NR hatte zuvor die Annahme der Vorlage empfohlen, eine Minderheit fürchtete jedoch
insbesondere den administrativen Mehraufwand für die Unternehmen und sprach sich
daher gegen Eintreten aus. Dennoch trat der Nationalrat mit 112 zu 56 Stimmen (ohne
Enthaltungen) auf das Geschäft ein und verabschiedete dieses mit ähnlicher
Stimmenzahl (114 zu 64 Stimmen ohne Enthaltungen) jeweils gegen den Widerstand der
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion. Dieselben Fronten waren auch Tage später bei
der Schlussabstimmung festzustellen, als der Nationalrat das Geschäft mit 129 zu 64
Stimmen und der Ständerat geschlossen mit 44 zu 0 Stimmen annahmen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Double imposition. Convention avec le
Royaume-Uni

Zwischenstaatliche Beziehungen

Au mois de décembre 2018, le Conseil national s'est exprimé en faveur du projet
d'arrêté fédéral portant approbation d'un protocole modifiant la convention contre
les doubles impositions entre la Suisse et le Royaume-Uni (149 voix pour, 30 contre et
7 abstentions). Le protocole de modification bilatéral adjoint à la CDI-GB certaines
mesures relatives aux conventions fiscales développées dans le cadre du projet BEPS. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2018
AUDREY BOVEY

Au mois de mars 2019, le Conseil des Etats a suivi l'avis de la chambre basse en
s'exprimant à l'unanimité en faveur du protocole modifiant la convention contre les
doubles impositions entre la Suisse et le Royaume-Uni. Le projet a en définitive été
adopté à l'occasion du vote final du 22 mars 2019. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2019
AUDREY BOVEY

Doppelbesteuerungsabkommen mit der
Ukraine (BRG 19.054)

Zwischenstaatliche Beziehungen

Der Bundesrat verabschiedete im Oktober 2019 seine Botschaft zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit der Ukraine.  Im Zuge des Beitritts zum BEPS-
Übereinkommen der OECD nahm der Bundesrat an zahlreichen
Doppelbesteuerungsabkommen Änderungen vor, um die neuen Mindeststandards zu
erfüllen. Diese beinhalteten Bestimmungen zur Verhinderung missbräuchlicher
Inanspruchnahme des DBA und zur Streitbeilegung. Im Fall der Ukraine kam zusätzlich
noch eine Anpassung der Bestimmungen über den Informationsaustausch hinzu, um
diese dem internationalen Standard für Informationsaustausch auf Ersuchen
anzugleichen. 

Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2020 der Empfehlung der WAK-NR und
genehmigte das Änderungsprotokoll mit 148 zu 37 Stimmen (bei 5 Enthaltungen). Die
Gegenstimmen stammten ausschliesslich aus der Fraktion der SVP. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.10.2019
AMANDO AMMANN

Das Änderungsprotokoll des Doppelbesteuerungsabkommens mit der Ukraine, welches
die Rechtssicherheit zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen erhöhen soll, wurde in
der Sommersession 2020 im Ständerat beraten. Ohne Gegenantrag trat der Rat darauf
ein und nahm das Geschäft mit 33 Stimmen einstimmig an. In der Schlussabstimmung
nahm er den Bundesbeschluss erneut einstimmig an, dieses Mal mit 45 Stimmen. Auch
der Nationalrat nahm die Änderungen in der Schlussabstimmung mit 143 zu 49 Stimmen
(bei 5 Enthaltungen) an, wobei die SVP-Fraktion mehrheitlich dagegen stimmte. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
AMANDO AMMANN

Doppelbesteuerungsabkommen mit Iran
(BRG 19.056)

Zwischenstaatliche Beziehungen

In seiner im Oktober 2019 veröffentlichten Botschaft zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit dem Iran  betont der Bundesrat die
Notwendigkeit eines Änderungsprotokolls, da das DBA mit dem Iran seit seiner
Unterzeichnung 2002 nicht mehr revidiert worden war. Neuerungen im Bereich des
Informationsaustauschs auf Ersuchen und im BEPS-Übereinkommen mit der OECD
böten laut Bundesrat Grund genug, das Abkommen den aktuellen Gegebenheiten
anzupassen. Wie auch bei zahlreichen anderen Doppelbesteuerungsabkommen
mussten Massnahmen implementiert werden, um die BEPS-Mindeststandards zur
Missbrauchsverhinderung und zur Stärkung der Verständigungsverfahren zu

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.10.2019
AMANDO AMMANN
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gewährleisten. 

In der Frühjahrssession 2020 gelangte das Änderungsprotokoll in den Nationalrat. Dort
setzten sich sowohl Nationalrat Bendahan (sp, VD) wie auch Martin Landolt (bdp, GL) –
als Sprecher der WAK-NR – für die Annahme desselben ein. Die grosse Kammer zeigte
sich von deren Notwendigkeit überzeugt und genehmigte die Änderungen mit 144 zu 41
Stimmen (bei 5 Enthaltungen). Die Gegenstimmen stammten ausschliesslich aus den
Reihen der SVP. 9

Der Bundesbeschluss über die Genehmigung eines Änderungsprotokolls des
Doppelbesteuerungsabkommens mit dem Iran kam in der Sommersession 2020 in den
Ständerat, welcher ohne Gegenantrag darauf eintrat. Mit 31 zu 2 Stimmen (bei 1
Enthaltung) nahm er die Änderungen an. Gleiches tat er zwei Wochen später in der
Schlussabstimmungen mit 43 zu 2 Stimmen. Im Nationalrat war das Ergebnis der
Schlussabstimmung aufgrund der geschlossen dagegen stimmenden Fraktion der SVP
nicht ganz so eindeutig, doch auch er nahm das Änderungsprotokoll mit 141 zu 52
Stimmen (bei 5 Enthaltungen) klar an. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
AMANDO AMMANN

Doppelbesteuerungsabkommen mit
Schweden (BRG 19.060)

Zwischenstaatliche Beziehungen

Am 6. November 2019 verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zum
Doppelbesteuerungsabkommen mit Schweden. Es handelte sich dabei um ein
Änderungsprotokoll, welches die BEPS-Standards der OECD in den bestehenden
Abkommen implementieren soll. Wie bei den Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit
Norwegen und Neuseeland konnte sich die Schweiz mit Schweden nicht auf einen
gemeinsamen Wortlaut zur Umsetzung der BEPS-Richtlinien einigen. Daher wurden die
Anpassungen an die Resultate des BEPS-Projekts über ein bilaterales Protokoll
vorgenommen. Die neu umgesetzten Bestimmungen entsprächen «fast ausschliesslich»
denjenigen, die auch bei der Unterstellung unter das BEPS-Übereinkommen zur
Anwendung gekommen wären. Es wurde auf eine Vernehmlassung verzichtet, da sich
Kantone und interessierte Wirtschaftskreise mit den Änderungen zufrieden zeigten. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.11.2019
AMANDO AMMANN

In der Frühlingssession 2020 beriet der Nationalrat über die Protokolländerung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Schweden. Die WAK-NR hatte mit grosser
Mehrheit die Anpassung sämtlicher hängiger Doppelbesteuerungsabkommen gefordert,
dazu gehörten auch jene mit Norwegen, dem Iran, der Ukraine, Neuseeland und den
Niederlanden. Als Sprecher der Kommission empfahl Nationalrat Bendahan (sp, VD), die
«kleinen Anpassungen mit geringen finanziellen Auswirkungen» anzunehmen, um die
Schweizer Gesetzgebung den durch das BEPS-Übereinkommen mit der OECD
geschaffenen Umständen anzugleichen. Der anwesende Bundesrat Maurer
argumentierte ebenso und hob die erhöhte Rechtssicherheit und die positive
wirtschaftliche Entwicklung hervor, die durch die Änderungen erreicht würden. 
Eintreten wurde ohne Gegenvorschlag beschlossen. In der Gesamtabstimmung nahm
der Nationalrat das Geschäft mit 157 zu 27 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) an, wobei die
Gegenstimmen ausschliesslich von Mitgliedern der SVP stammten. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2020 gelangte die Anpassung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Schweden in den Ständerat, wo der
Bundesbeschluss einstimmig mit 38 Stimmen angenommen wurde. Die
Schlussabstimmung verlief ähnlich eindeutig, der Nationalrat stimmte mit 147 zu 40
Stimmen (bei 10 Enthaltungen) dafür, der Ständerat nahm das Geschäft mit 45 Stimmen
erneut einstimmig an. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
AMANDO AMMANN
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Doppelbesteuerungsabkommen mit
Neuseeland (BRG 19.062)

Zwischenstaatliche Beziehungen

Am 6. November 2019 verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zum
Doppelbesteuerungsabkommen mit Neuseeland. Es handelte sich dabei um ein
Änderungsprotokoll, welches die BEPS-Mindeststandards der OECD in den
bestehenden Abkommen implementieren soll. Wie bei den
Doppelbesteuerungsabkommen mit Norwegen und Schweden konnte sich die Schweiz
mit Neuseeland nicht auf einen gemeinsamen Wortlaut zur Umsetzung des BEPS-
Übereinkommens einigen. Auch in diesem Fall wurden die in Folge der Resultate des
BEPS-Projekts notwendigen Änderungen durch ein bilaterales Protokoll vorgenommen.
Die neu eingeführten Bestimmungen – unter anderem zum Streitschlichtungsprozess –
entsprächen «fast ausschliesslich» denjenigen, die auch bei der Unterstellung unter
das BEPS-Übereinkommen zur Anwendung gekommen wären. Bei der Konsultation von
Kantonen und interessierten Wirtschaftskreisen zeigten sich diese zufrieden mit den
Änderungen. Aus diesem Grund wurde auf eine Vernehmlassung verzichtet. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.11.2019
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2020 befasste sich der Nationalrat mit dem Änderungsprotokoll
zum Doppelbesteuerungsabkommen mit Neuseeland. Die WAK-NR hatte im Vorfeld mit
grosser Mehrheit dessen Annahme befürwortet, wie die Kommissionssprecher – Samuel
Bendahan (sp, VD) und Martin Landolt (bdp, GL) – in der Ratsdebatte betonten. Der Rat
folgte der Empfehlung seiner Kommission vorbehaltslos und genehmigte das
Änderungsprotokoll mit 144 zu 41 Stimmen (bei 5 Enthaltungen). Wie auch bei den
weiteren  DBA-Anpassungen im Rahmen des BEPS-Übereinkommens setzten sich
ausschliesslich Mitglieder der SVP gegen den bundesrätlichen Entwurf ein. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2020 befasste sich der Ständerat mit der Anpassung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Neuseeland zur Einführung einer Schiedsklausel,
welche die Rechtssicherheit bei der Vermeidung von Doppelbesteuerungen erhöhen
sollte. Die kleine Kammer folgte mit 41 Ja-Stimmen einstimmig und diskussionslos der
Empfehlung ihrer WAK-SR. 
Auch in der Schlussabstimmung legten die beiden Räte dem Geschäft keine Steine in
den Weg und nahmen es mit 148 zu 31 Stimmen (bei 18 Enthaltungen) respektive
einstimmig mit 44 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
AMANDO AMMANN

Doppelbesteuerungsabkommen mit den
Niederlanden

Zwischenstaatliche Beziehungen

Am 6. November 2019 verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zum
Doppelbesteuerungsabkommen mit den Niederlanden. Gleichzeitig wurden auch die
Botschaften zu den Doppelbesteuerungsabkommen mit Norwegen, Schweden und
Neuseeland publiziert. In allen Fällen handelt es sich um ein Änderungsprotokoll,
welches die BEPS-Mindeststandards der OECD für derartige Abkommen
implementieren soll. Im vorliegenden Fall befand sich die Schweiz zudem seit 2012 in
Verhandlungen über die korrekte Definition des Begriffs «Vorsorgeeinrichtung». Die
beiden Staaten einigten sich schliesslich darauf, die Schweizer Definition des Terminus
zu verwenden. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.11.2019
AMANDO AMMANN

Der Nationalrat beriet die Änderungen am Doppelbesteuerungsabkommen mit den
Niederlanden in der Frühjahrssession 2020, nachdem die WAK-NR sich kurz zuvor mit
16 zu 7 Stimmen für die Annahme sämtlicher DBA-Änderungen zur Erfüllung des BEPS-
Übereinkommens ausgesprochen hatte. In der kurzen Ratsdebatte begrüsste Franziska
Ryser (gp, SG) den Umstand, dass auch die SVP «die Notwendigkeit der DBAs
anerkannte», und freute sich darauf, die Zusatzprotokolle mit der Unterstützung der
SVP zu genehmigen. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht ganz, denn eine Mehrheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
AMANDO AMMANN
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der SVP-Fraktion stimmte gegen den Entwurf. Da sich die restlichen Fraktionen jedoch
geschlossen hinter das Geschäft stellten, resultierte ein Mehr von 155 zu 26 Stimmen
(bei 9 Enthaltungen). 18

Ohne Gegenantrag trat der Ständerat in der Sommersession 2020 auf den
Bundesbeschluss über die Genehmigung eines Änderungsprotokolls des
Doppelbesteuerungsabkommens mit den Niederlanden ein und nahm es anschliessend
einstimmig mit 37 Ja-Stimmen an. 
In der Schlussabstimmung resultierte in der kleinen Kammer mit 45 Stimmen erneut ein
einstimmiges Ergebnis; der Nationalrat nahm das Geschäft mit 146 zu 40 Stimmen (bei
12 Enthaltungen) ebenfalls an. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.06.2020
AMANDO AMMANN

Doppelbesteuerungsabkommen mit
Norwegen (BRG 19.061)

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im November 2019 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zur Genehmigung
eines Änderungsprotokolls des Doppelbesteuerungsabkommens mit Norwegen. Im
Rahmen des OECD-Übereinkommens zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und
-verlagerung (BEPS) – welches auch die Schweiz unterzeichnet hatte – mussten
Anpassungen an zahlreichen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) im Bereich des
Abkommensmissbrauchs und der Streitbeilegung vorgenommen werden. Die Schweiz
und Norwegen konnten sich in einer ersten Gesprächsrunde nicht auf einen genauen
Wortlaut zur Übernahme der BEPS-Standards einigen, daher beschlossen die beiden
Parteien, die notwendigen Änderungen durch ein bilaterales Protokoll vorzunehmen
und somit das DBA nicht direkt dem BEPS-Übereinkommen zu unterstellen. Die
Änderungen entsprachen weitgehend den Bestimmungen, die auch unter dem BEPS-
Übereinkommen umgesetzt worden wären und erfüllten somit die OECD-
Mindeststandards. 
Da derartige Änderungsprotokolle dem Referendum unterstehen und ein
Vernehmlassungsverfahren verlangen, wurden die Kantone und interessierte
Wirtschaftskreise darüber informiert. Da diese die Anpassungen positiv aufnahmen,
wurde auf eine Vernehmlassung verzichtet. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.11.2019
AMANDO AMMANN

Der Nationalrat behandelte das Änderungsprotokoll des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Norwegen in der Frühjahrssession 2020, wobei
sich der Diskussionsbedarf in Grenzen hielt. Die WAK-NR hatte sich im Vorfeld mit
grosser Mehrheit für die – durch das BEPS-Übereinkommen – notwendigen DBA-
Anpassungen ausgesprochen. Dementsprechend eindeutig gestaltete sich auch das
Resultat im Nationalrat, welcher den Entwurf mit 159 zu 22 Stimmen (bei 12
Enthaltungen) annahm. Widerstand – wenn auch nicht in der Debatte – regte sich
ausschliesslich bei der SVP, die für sämtliche Gegenstimmen verantwortlich
zeichnete. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2020 trat der Ständerat ohne Gegenantrag auf das
Änderungsprotokolls des Doppelbesteuerungsabkommens mit Norwegen ein und
nahm es kurz darauf mit 40 Befürworterinnen und Befürwortern einstimmig an. 
Zwei Wochen später wurde das Geschäft sowohl vom Nationalrat mit 146 zu 37 Stimmen
(bei 15 Enthaltungen), wie auch vom Ständerat mit 45 Stimmen angenommen. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
AMANDO AMMANN
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Doppelbesteuerungsabkommen mit Korea
(BRG 19.053)

Aussenwirtschaftspolitik

Wie bei sieben weiteren DBAs machten neue Bestimmungen des BEPS-Projekts der
OECD Anpassungen am Doppelbesteuerungsabkommen mit Korea nötig.  Im
September 2019 erläuterte der Bundesrat in seiner Botschaft zum Änderungsprotokoll,
dass sich die Schweiz und Korea nicht gänzlich auf den Wortlaut hatten einigen
konnten, wie die Änderungen gemäss BEPS-Übereinkommen angepasst werden sollten.
Aus diesem Grund sollten die Modifikationen mittels eines bilateralen
Änderungsprotokolls umgesetzt werden, wobei dieses ausschliesslich Bestimmungen
enthält, welche auch unter den Konditionen des BEPS-Übereinkommens zur
Anwendung gekommen wären. Laut BEPS-Mindeststandards hätte die Schweiz
Bestimmungen zu akzeptieren, welche die Frist für die Durchführung von
Gewinnaufrechnungen zeitlich einschränken.  Diesbezüglich wurden sich die beiden
Parteien jedoch nicht einig. Korea war nicht bereit, auf die Schweizer Vorschläge zur
zeitlichen Beschränkung der Gewinnaufrechnungen einzugehen.
Da die Schweiz jedoch die Bereitschaft gezeigt hatte, diese Bestimmungen
aufzunehmen, erfüllt sie die Forderungen der BEPS-Standards trotz der Ablehnung
Koreas. In der Frühjahrssession 2020 beriet der Nationalrat über das Geschäft und
nahm es mit 150 zu 34 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) deutlich an, wobei ein Grossteil
der SVP-Fraktion ohne Nennung von Gründen und ohne Gegenantrag gegen das
Abkommen stimmte. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
AMANDO AMMANN

Der Ständerat befasste sich in der Sommersession 2020 mit dem Änderungsprotokoll
des Doppelbesteuerungsabkommens mit Korea und trat ohne Gegenantrag darauf ein.
Einstimmig, mit 31 Stimmen, nahm die kleine Kammer den Bundesbeschluss an und tat
selbiges zwei Wochen später in der Schlussabstimmung mit 45 Stimmen erneut. Auch
der Nationalrat nahm das Geschäft in der Schlussabstimmung mit 143 zu 45 Stimmen
(bei 10 Enthaltungen) deutlich an, wobei die Gegenstimmen wiederum aus der SVP-
Fraktion stammten. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
AMANDO AMMANN

Doppelbesteuerungsabkommen mit Irland
(BRG 19.052)

Aussenwirtschaftspolitik

Im September 2019 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Irland. Darin hielt er fest, dass im Rahmen des
BEPS-Projekts der OECD Änderungen an mehreren Doppelbesteuerungsabkommen der
Schweiz vorgenommen werden müssten. Unter anderem machten die neuen Richtlinien
Anpassungen an den Bestimmungen des bilateralen Abkommens mit Irland nötig,
welche mittels eines Änderungsprotokolls implementiert werden sollten.
Der anwesende Bundesrat Ueli Maurer erklärte in der Frühjahrssession 2020 im
Nationalrat, dass es sich im vorliegenden Fall um die Einführung einer Schiedsklausel
handle, welche die Rechtssicherheit im Hinblick auf die Vermeidung von
Doppelbesteuerung erhöhe. Die WAK-NR hatte sich mit grosser Mehrheit für die
Annahme der Änderungen ausgesprochen. Dafür setzten sich auch die Sprecher aller
Fraktionen mit Ausnahme der SVP ein. Dementsprechend nahm der Rat das Geschäft
mit 152 zu 26 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) klar an. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
AMANDO AMMANN

Das Änderungsprotokoll zum Doppelbesteuerungsabkommen mit Irland wurde in der
Sommersession 2020 vom Ständerat behandelt. Einstimmig (32 Stimmen) nahm die
kleine Kammer den Bundesbeschluss an, nachdem sie ohne Gegenantrag auf das
Geschäft eingetreten war. In der Schlussabstimmung doppelte der Ständerat mit 45
Stimmen (erneute Einstimmigkeit) nach und auch der Nationalrat nahm die Änderungen
mit 147 zu 46 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) an. Wie bei allen behandelten
Änderungsprotokollen stammten die Gegenstimmen aus der SVP-Fraktion. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
AMANDO AMMANN
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Doppelbesteuerungsabkommen mit Kuwait
(BRG 20.065)

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im August 2020 publizierte der Bundesrat seine Botschaften zu den
Doppelbesteuerungsabkommen mit Kuwait und Bahrain (BRG 20.066). Im Falle Kuwaits
ging es konkret um die Aktualisierung des seit 1999 bestehenden und seither nicht
revidierten Abkommens. Die Änderungen waren nötig geworden, weil sich nebst der
nationalen Abkommenspolitik auch die internationalen Standards im Bereich der
Doppelbesteuerungsabkommen entwickelt hatten. Das vorliegende Änderungsprotokoll
enthielt dementsprechend neue Bestimmungen zur Quellensteuer bei Dividenden und
Zinsen sowie zum Schiedsverfahren. Zudem wurden auch die OECD-Mindeststandards
integriert, welche im sogenannten BEPS-Projekt festgelegt worden waren. Mit Bahrain
unterhielt die Schweiz zwar bereits verschiedene Wirtschaftsabkommen, jedoch noch
kein allgemeines Doppelbesteuerungsabkommen, weshalb die beiden Staaten 2015
erste Verhandlungen über ein solches aufgenommen hatten. Da sich der
Genehmigungsprozess auf Seiten Bahrains verzögert hatte, wurden die BEPS-Standards
ebenfalls nachträglich implementiert. Inhaltlich entspricht das Abkommen weitgehend
den bekannten OECD-Musterabkommen und den Standards der Schweizer
Abkommenspolitik. Auf eine Vernehmlassung wurde verzichtet, weil sich die Kantone
und interessierten Wirtschaftskreise im vorhergehenden Orientierungsprozess positiv
geäussert und keine Einwände vorgebracht hatten. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.08.2020
AMANDO AMMANN

Die Doppelbesteuerungsabkommen mit Kuwait und Bahrain (BRG 20.066) kamen in
der Wintersession 2020 in den Nationalrat, sorgten dort aber kaum für
Diskussionsbedarf. Christian Lüscher (fdp, GE) unterstützte im Namen der WAK-NR den
Abschluss des Doppelbesteuerungsabkommens mit Bahrain, unter anderem weil das
Land eine grosse Investitionskapazität besitze und es bereits mit zahlreichen anderen
europäischen Ländern ähnliche Abkommen abgeschlossen habe. Laut Lüscher würde
das Abkommen, welches inhaltlich der Schweizer Vertragspraxis gemäss OECD
entspreche und damit die BEPS-Mindeststandards der OECD erfülle, den Schweizer
Finanzplatz und damit die Schweizer Wirtschaft im Allgemeinen stärken. Auch das
Änderungsprotokoll mit Kuwait empfahl die Kommission zur Annahme, da dieses eine
Anpassung an die neuen BEPS-Mindeststandards gewährleiste . Es enthalte überdies
wichtige Verbesserungen bezüglich der Besteuerung von Dividenden und Zinsen,
schaffe die Quellensteuer fast gänzlich ab und enthalte eine Schiedsklausel zur
Erhöhung der Rechtssicherheit. Bundesrat Ueli Maurer unterstrich in der Debatte die
Bedeutung der bilateralen Beziehungen mit Bahrein, indem er auf die bereits
bestehenden Freihandels- und Luft- und Schifffahrtsabkommen verwies. Der
Nationalrat nahm das Abkommen mit Bahrein mit 137 zu 25 Stimmen (bei 22
Enthaltungen) und das Änderungsprotokoll mit Kuwait mit 138 zu 25 Stimmen (bei 18
Enthaltungen) deutlich an. Die Nein-Stimmen und Enthaltungen stammten fast
ausschliesslich von der SVP-Fraktion, welche Vorlagen zur Entwicklung des
internationalen Steuerrechts laut eigener Aussage konsequent ablehne. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2020
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2021 nahm der Ständerat das Änderungsabkommen  zum
Doppelbesteuerungsabkommen mit Kuwait und das Doppelbesteuerungsabkommen
mit Bahrain (BRG 20.066) ohne Gegenstimme an. Bundesrat Maurer hatte zuvor
ausführlich die Vorteile des DBA mit Kuwait dargelegt. Dazu gehören Verbesserungen
der steuerlichen Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Investitionen, sowie
verschiedene Steuerbefreiungen. 
Auch in der Schlussabstimmung fielen die Resultate sehr deutlich aus. Der Nationalrat
stimmte den Abkommen mit 142 zu 39 Stimmen (bei 14 Enthaltungen), der Ständerat mit
44 Stimmen einstimmig zu. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2021
AMANDO AMMANN
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Änderung der
Doppelbesteuerungsabkommen mit
Nordmazedonien und Japan (BRG 21.074)

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im November 2021 beschloss der Bundesrat die Verabschiedung der
Änderungsprotokolle der Doppelbesteuerungsabkommen mit Nordmazedonien und
Japan (BRG 21.074). Beide DBAs wurden an die neuen BEPS-Mindeststandards zur
Bekämpfung der ungerechtfertigen Steuervermeidung multinationaler Unternehmen
angepasst und um eine Missbrauchsklausel erweitert. Das Änderungsprotokoll zum DBA
mit Nordmazedonien aus dem Jahr 2000 beinhaltete zudem eine Anpassung der
Bestimmung über den Informationsaustausch an den internationalen Standard zum
Informationsaustausch auf Ersuchen. Das Abkommen mit Japan aus dem Jahr 1971
wurde zusätzlich um neue Bestimmungen zur Besteuerung von Zinsen und Dividenden
(durch die Ausweitung der Befreiung von der Besteuerung im Quellenstaat), zur
Berechnung von Unternehmensgewinnen sowie um eine aktualisierte Definition des
Begriffs «internationaler Verkehr» ergänzt. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.11.2021
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2022 beriet der Nationalrat über die Änderungsprotokolle der
Doppelbesteuerungsabkommen mit Nordmazedonien und Japan (BRG 21.074). Die
WAK-NR hatte mit grosser Mehrheit die Zustimmung zu den beiden Abkommen
beantragt. Bundesrat Ueli Maurer erklärte, dass man alle der über hundert DBAs den
neuen Mindeststandards der OECD anpassen müsse, so auch in diesem Fall. Der
Nationalrat nahm das Änderungsprotokoll für Japan einstimmig, jenes für
Nordmazedonien mit 134 zu 41 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) an. Ein Grossteil der SVP-
Fraktion hatte gegen Letzteres gestimmt, jedoch ohne sich in der Debatte dazu zu
äussern. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.2022
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2022 wurden die Änderungsprotokolle der
Doppelbesteuerungsabkommen mit Nordmazedonien und Japan im Ständerat
beraten. Eva Herzog (sp, BS), Sprecherin der WAK-SR, legte der kleinen Kammer dar,
dass es bei den beiden Protokollen um die Umsetzung der BEPS-Mindeststandards der
OECD gehe. Dazu gehörten Anpassungen zur Verhinderung von
Abkommensmissbräuchen sowie die Durchsetzung der Regeln zur Verbesserung der
Streitbeilegung. Sie erklärte auch die Unterschiede zwischen den beiden Protokollen,
denn während jenes mit Nordmazedonien neue Bestimmungen zum
Informationsaustausch auf Ersuchen und zur Besteuerung von Unternehmensgewinnen
vorsah, regelte jenes mit Japan vor allem Fragen zur Steuerbefreiung von Dividenden
und Zinsen. Finanzminister Maurer hob primär die Vorzüge der Schiedsklausel hervor,
die für mehr Rechtssicherheit sorgen werde. Die kleine Kammer nahm beide
Änderungsprotokolle einstimmig an. In der Schlussabstimmung zum Ende der Session
war der Bundesbeschluss zum Änderungsprotokoll mit Japan ebenfalls unbestritten.
Der Nationalrat stimmte mit 187 zu 8 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), der Ständerat sogar
einstimmig dafür. Das Änderungsprotokoll mit Nordmazedonien nahm der Ständerat
wiederum einstimmig an, das Ergebnis im Nationalrat war mit 146 zu 49 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) jedoch weniger deutlich. Ein Grossteil der SVP-Fraktion hatte für
Ablehnung gestimmt, blieb mit dieser Position aber alleine. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2022
AMANDO AMMANN
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Doppelbesteuerungsabkommen mit
Äthiopien und Armenien

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im März 2022 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zum
Doppelbesteuerungsabkommen mit Äthiopien. Das neue Abkommen, welches den
Bereich der Einkommenssteuer regelt, schaffe Rechtssicherheit und günstige
steuerliche Rahmenbedingungen für die Schweizer Wirtschaft, betonte der Bundesrat.
Inhaltlich folge es dem Musterabkommen der OECD und der gegenwärtigen
Abkommenspolitik der Schweiz. Damit erfülle es auch die Vorgaben des BEPS-Projekts
zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung. Seit 1998 hätten die
Schweiz und Äthiopien ein Investitionsschutzabkommen, seit einigen Jahren versuche
Äthiopien nun mittels DBAs für wirtschaftliche Beziehungen mit Industrieländer
attraktiver zu werden. Der Bundesrat erklärte, dass man sich ursprünglich schon 2017
auf einen Abkommensentwurf geeinigt hatte, der dann aber aufgrund einer fehlenden
Bestimmung über die Quellenbesteuerung der Vergütung für technische
Dienstleistungen von Äthiopien nicht unterzeichnet worden sei. Da die Aufnahme einer
solchen Bestimmung für die Schweiz ein grosses Zugeständnis bedeutet hätte und
Äthiopien seinerseits keine grundlegenden Änderungen vornehmen wollte, wurden die
technischen Dienstleistungen in einer dritten Verhandlungsrunde 2020 vom sachlichen
Geltungsbereich des Abkommens ausgenommen. 

Gleichentags erschien auch die Botschaft zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Armenien (BRG 22.033). Das Änderungsprotokoll
des DBA sollte ebenfalls die Mindeststandards des BEPS-Projekts hinsichtlich
Doppelbesteuerungsabkommen umsetzen. Desweiteren enthielt es eine
Missbrauchsklausel, eine Verbesserung des Streitbeilegungsmechanismus, eine
Amtshilfeklausel in Sachen Informationsaustausch, sowie einige revidierte und
aktualisierte Bestimmungen zu Betriebstätten und zur Besteuerung von Dividenden und
Zinsen. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2022
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2022 beriet der Nationalrat über das neue
Doppelbesteuerungsabkommen mit Äthiopien und das Änderungsprotokoll des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Armenien (BRG 22.033). Martin Landolt (mitte,
GL) empfahl im Namen der WAK-NR beide Abkommen zur Annahme. Das neue
Abkommen mit Äthiopien erlaube es der Schweiz, ihr Abkommensnetz in Ostafrika
auszubauen, was für die Exportwirtschaft in Zukunft von Bedeutung sein werde. Man
habe zwar eine Bestimmung über die Vergütung für technische Dienstleistungen nicht
ins Abkommen aufnehmen können, dennoch stelle es ein ausgewogenes
Verhandlungsergebnis dar und entspreche weitgehend dem Musterabkommen der
OECD. Finanzminister Ueli Maurer wies darauf hin, dass Rechtssicherheit für die
zahlreichen in der Schweiz angesiedelten multinationalen Firmen wichtig sei. Äthiopien
sei nicht nur für Schweizer Investitionen bedeutend, sondern spiele – wie an der
Immobilienbotschaft 2022 zu erkennen – auch im Bereich der internationalen
Beziehungen eine wichtige Rolle für die Schweiz. Auch die Aktualisierung des
Abkommens mit Armenien trage zu mehr Rechtssicherheit und zur Verhinderung von
Abkommensmissbrauch bei. Die grosse Kammer trat einstimmig auf die
Abkommensentwürfe ein und nahm jenes mit Äthiopien mit 130 zu 31 Stimmen (bei 17
Enthaltungen), jenes mit Armenien mit 136 zu 30 Stimmen (bei 17 Enthaltungen) deutlich
an. Die Gegenstimmen und Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.2022
AMANDO AMMANN

In der Wintersession 2022 wurden das Doppelbesteuerungsabkommen mit Äthiopien
(BRG 22.028) und das Änderungsprotokoll des Doppelbesteuerungsabkommens mit
Armenien (BRG 22.033) im Ständerat behandelt. Die WAK-SR beantrage dem Rat
einstimmig, beiden Vorlagen zuzustimmen, teilte Kommissionssprecher Pirmin Bischof
(mitte, SO) mit. Es handle sich nicht nur um das erste Doppelbesteuerungsabkommen
mit Äthiopien, dem zweitgrössten Land Afrikas, sondern dem ersten DBA mit einem
ostafrikanischen Land überhaupt, so Bischof. Die Verhandlungen seien harmonisch
verlaufen, nur der Bereich der Besteuerung der technischen Dienstleistungen – für
Beratung, Management und technisches Know-how – wurde aufgrund von
unüberbrückbaren Differenzen vom Abkommen ausgenommen. Zum
Änderungsprotokoll mit Armenien erklärte Bischof, dass es dabei hauptsächlich um die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2022
AMANDO AMMANN
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Anpassung an die BEPS-Mindeststandards gehe, welche unbestritten gewesen sei. Der
Ständerat folgte der Empfehlung seiner Kommission und nahm beide Bundesbeschlüsse
einstimmig an. 

Auch in den Schlussabstimmungen blieben die Vorlagen ungefährdet. Das
Änderungsprotokoll mit Armenien wurde vom Nationalrat mit 143 zu 37 Stimmen (bei 16
Enthaltungen) und vom Ständerat mit 44 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. Das
DBA mit Äthiopien nahmen der Nationalrat mit 142 zu 43 Stimmen (bei 11 Enthaltungen)
und der Ständerat mit 43 zu 1 Stimme (keine Enthaltungen) ebenfalls deutlich an. Die
Gegenstimmen stammten – wie immer bei Doppelbesteuerungsabkommen – von der
SVP-Fraktion. 35
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